
S a t z u n g  

über die Änderung des Bebauungsplanes "Ackerrain-Bühl" 

Auf Grund der §§ 1, 2, 8-10 und 13 des Bundesbaugesetzes (BBauG) 
vom 23.Juni i960 (BGBl. I S. 3^1) i.d.F. vom 10.August 1976 (BGBl, 
I S. 2257) (BBauG) §§ 111j Abs. 1, 112 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbau­
ordnung für Baden-Württemberg vom 20.6.1972 (Ges.Bl. S. 35!) (LBO) 
in Verbindung mit § k der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
vom 25.Juli 1955 (Ges.Bl. S. 129) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
22.Dezember 1975 (Ges.Bl, S. l) hat der Gemeinderat am 27.3.1979 
die Änderung des Bebauungsplanes "Ackerrain-Bühl" als Satzung be­
schlossen. . ' , • . 

, ' ' ouoau-ungspJars'Ä^Ät^v^,. 

§ 1 G an ehm; et gemäß § 11 das Buri» / 
. . Gcsbaugesötzes vorn '23. 6. 1360 

Gegenstand der Änderung (BGBL, i, S. 3 :.) 

Gegenstand der Änderung sind die BebauungsvorscèrifienV'' 1 ; 

.. Waldshut, den -? 
§ 2 

Inhalt der Änderung 

Die Bebauungsvorschriften nach § 1 werden geände 
bauungsvorsehriften nach § 3. 

§ 3 . 

Bestandteile des geänderten Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan besteht nunmehr aus 

1. Plan 
2. Begründungen vom 1.9.1977 und 2.2.1979 
3. Bebauungsvorschriften vom 31.7.1978 in der Fassung vom 16.3.1979 

§ 4 

, Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den aufgrund 
von § 111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhan­
delt. 

. • § .5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft, 

Wehr, den 28.3.1979 
Bür germeister 
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zur Neuaufstellüng des Bebauungsplanes Waädshut, dsn 

"Ackerrain-Fllenken-Oberwehr-Juch" der Stadt Wehr 

im Tel labschnitt "Ackerrain-Bühl" im Aui^rcfciv ^ ̂  y\ 

\ J 
Das Planungsgebiet wird im Norden von der Dossenbachb,r- und de*! 
Kirchstraße,im Westen vom Hangfuß des Gewanns Ackerratn, ty , ^ 0/ 
im Süden von der Bahnlinie und im Osten von der Talstraße begrertzt. 
Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung "Ackerrain-Bühl". t. 

1 . PI anungsabs i chten 

1 .1 . Anlaß der P lanaufste|[mg_ 

Anlaßlich der Beratung über den Bebauungsplan "Tal I", 
der seinerseits einen neu zu bearbeitenden Ausschnitt 
aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan "Ackerrain-
FIienken-Oberwehr-Juch" (vom 5.3.1952) erfassen 
sollte, wurden von den zuständigen Stellen des Landrats­
amtes Waldshut Bedenken wegen der Größe des Planungs­
gebietes "Tal I" vorgebracht. Bei dem immer komplizier­
ter werdenden Genehmigungsverfahren sollte eine weitere 

•*e Aufteilung in noch kleinere Abschnitte die Überschaubar­
keit verstärken und dadurch die Realisierung der Planung 
fördern. Inzwischen wurde auch der Im Bebauungsplan 

• " Ackerrain-Fl ienken-Oberwehr-Juch" ausgewiesene 
Standort für die Festhalle Im Bereich des Gewanns 
Ackerrain vom Gemeinderat verworfen, da dieser Standort 
isoliert inmitten eines reinen Wohngebietes nicht mehr den 
heutigen Planungszielen entsprach. Damit lag ein öffent­
liches Interesse vor, das die Neuüberplanung rechtfertigte. 

1.2. Lage des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet grenzt mit seiner Ostselte direkt . 
an das Zentrum von Wehr an. Da bedeutende Bauland­
flächen im Bereich des Gewanns Ackerrain noch uner-
schlossen sind, bietet sich hier die Möglichkeit, der 
Nachfrage nach zentrumsnahen Bauplätzen nachzukommen. 
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Gùnohmigt gem S3 3 11 des Bun­
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Ber Flochennutzungsp I an ist im Entwurf "fertiggestellt. • 
[Die vorliegende Planung entspriehrtz6r^geö^-
des Flächennutzungsplanes. 

. P lanung. 

Die Planung wird für den Abschnitt zwischen Tal- ur^cl Me^'ah-/W 
straße (Bühl) aus dem Entwurf "Tal I" übernommen. Für dleVen^ / 
Bereich fand bereits das Offenlegungsverfahren vom 12,6,^- 13;. T.,/1'972 
statt. Im Gebiet westlich der Merlanstraße (Ackerrain) sollen die' 
Bebauung und die öffentliche Verkehrsfläche neu geordnet werden, c-

2.1 . Be^]^siJ^un_g cies Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet liegt als ebenes Plateau über der eigent­
lichen Innenstadt. Zu den bereits beschriebenen Bebauungs­
plangrenzen im Osten, Süden und Westen besteht ein 
böschungsartig steiler Abfall (Höhenunterschied 5-8 m). 
Der Charakter des zu 2/3 bereits bebauten Gebietes kann 
in weiten Teilen als gehobenes stadtnahes Wohngebiet 
angesehen werden. Einzelne gewerbliche "Inseln" sind 
dabei eingestreut worden. 

2.2. Bauliche Nutzung 

2.2.1 . Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung ist "Allgemeines Wohngebiet" 
nach § 4 BauNVO und "Mischgebiete" nach §§ 5 und 6 

• BauNVO vorgesehen. Das Mischgebiet umfaßt in der Haupt­
sache die Gebiete mit bereits vorhandener Bebauung. Eine 
Einstufung der übrigen Bauflächen als"Reines Wohngebiet" 
erscheint als nicht angebracht, da ein gewisses Maß von 
Beeinträchtigung aus der Bewirtschaftung der angrenzenden 
gewerbliche und landwirtschaftlich genutzten Grund­
stücke nicht auszuschließen ist. 

2.2.2. Maß der baulichen Nutzung 

2.2.2.1. Zahl der Vollgeschosse . 
Entsprechend dem vorhandenen Charakter des Baugebietes 
hat eine ein- bis zweigeschossige Bauweise den Vorrang. 
Einzelne bis dreigeschossige Bauten sind nur an städte­
baulichen Schwerpunkten zugelassen. 

2.2.2.2. Grund- und Geschossflächenzahl 
Da es sich um ein zentrumnahes Gebie-t handelt, ist eine 
gewisse Verdichtung angebracht. Die Grund- und 
Geschoßflächenzahl wird deshalb weitgehend den Höchst­
werten des § 17 BauNVO entsprechend festgesetzt. 
Ausnahmen bilden zwei Bereiche: 



1 . Für die Bebauung entlang des Westabhangs 
müssen die Höchstwerte der BauNVO reduziert : , 
werden, da dort auf Grund der Grundstücksgrößen 

_ (die Böschung Ist einbezogen) eine unvertretbare 
i Konzentration der Baumassen Im ebenen Teil die 

- Folge wäre. 
2. Im nördlichen Bereich ist auf Grund der topogra­

phischen und besitzmäßigen Verhältnisse eine ange­
messene Neubebauung oder ein Weiterausbau des 

„ Geschäftsbereiches ohne Überschreitung der Höchst­
werte nicht möglich. Dieser Tatsache wird durch 
entsprechend erhöhte Werte Rechnung getragen. 

2.2.2.3. Bauweise 
Entsprechend dem bereits vorhandenen Charakter des 
Baugebietes Ist die offene. Bauwelse gemäß § 22 (2) -
BauNVO festgesetzt. Die Ausnahme bildet wieder das 
Gebiet zwischen Lgb.Nr. 300/1 bis 309. Dort Ist die 
geschlossene Bauweise vorgeschrieben. 

2.2.2.4. Uberbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche Ist im wesentlichen 
durch Baugrenzen in städtebaulich begründeten Einzel­
fällen durch Baulinien ausgewiesen. Die Stellung der 
Gebäude (Hauptfirstrichtung) ist, wo städtebaulich 
erforderlich, im zeichnerischen Teil festgesetzt. 

. I-

2.3. Verkehr ' 

Das Planungsgebiet ist bereits weitgehend verkehrsmäßig 
ausgebaut. Lediglich zur inneren Erschließung des 
Ackerrain ist ein Neuausbau erforderlich. Die Haupt­
erschließungsstraße weist eine Länge von ca. 350 m 

- aus. Die Straßenbreite von 8 m (2x 1 .25 m Gehsteige, 
5.5 m Fahrbahn) ist auf Grund vorhandener Anschlüsse 
vorgegeben. Hinzukommen Ergänzungsausbauten im 

' Bereich der Ackerrain- und Bühlstraße auf 5 bzw. 3 m. 

2.4. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 

Das Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsnetz 
ist vorhanden und entsprechend der Gesamtfläche dimen-
sioniert.:.DIe neu erschlossenen Teile können deshalb 
ohne weiteren Aufwand an die vorhandenen Anschlüsse 
angeschlossen werden. Bis zur Erstellung der Zentral­
kläranlage sind für die einzelnen Bauobjekte Kleinklär­
anlagen erforderlich. „ 

. E e bay u n gspicn-^-^ ** 

2.5. EjektroVersorgung Gsnshnvgt gerr.; » * -r-Q 
:'f, § V, dos Dun« 

dcslMu;. srol-V C . V Ì  6 .  

Die Elektroversorgung erfolgt für die neu zu erschließen­
den Teile über Erdkabel durch das Kraftwerk Rheinfe'Idén. 

V/aW-;v. lAJipriUXS 
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3. Folgeeinrichtungen Waidshut, den 22_J$tt?8-• 

Die vorhandenen Folgeeinrichtungen wie Schulen, Kinder­
garten, Kirchen, Friedhof etc. liegen teilweise beHélts^^T^x 
Im Gebiet Ackerraln-Bühl oder in dessen nächster Umgebung.. 4\ 
und sind für den geplanten Zuwachs noch auf nähme |ah I g>,r •; \ \ 
Auf die Ausweisung eines Kinderspielplatzes im Bàugeblet , ì\ \ 
selbst w'rd verzichtet, well einmal durch die Lage;des Bau- . 
gebietes in der Umgebung SplelmöglIchkelten vorhanden sind,-
zum anderen durch die Art der Bebauung die-Kinder auejn vor*» , <y 
wiegend zu Hause spielen werden. /. D V 

4. Umweltschutz -

Der vorhandene Baum- und Buschbestand, welcher sich an der 
westlichen Böschung zum Haselbach entlang zieht, soll erhal­
ten bleiben, um gegen die geplante Umgehungsstraße auf der 
Gegenseite (Entfernung ca. 250 m) einen natürlichen Lärm­
schutz zu bilden-. Diese Böschung soll Im Privatbesitz 
bleiben. 

n 

c-

5. Städtebauliche Daten . 
L. 

Größe des Planungsgebietes = ca. 8.00 ha 
Neu ausgewiesen im Gewann Ackerrajn: . 

16 Einfamilienhäuser (3.5 EW/Haus) 55 EW 
5 Reihenhäuser (2.8 EW/Haus) 14 EW 
7 Mehrfamilienhäuser ( 45 Wohnungen à 

2.8 EW/Wohnung) 126 EW ' 

gesamt 196 EW 

. Bruttowohndichte 79 EW/ha (Ackerrain neu) 
Nettowohndichte 90 EW/ha (Ackerrain neu) 

Neu ausgewiesen im Bereich Bühj (nur einzelne Baulücken) 

1 Einfamilienhaus 4 EW 
3 Mehrfamilienhäuser (18 Wohnungen à 

2.8 EW/Wohnung) 50 EW 
24 Wohnungen in Terrassenhäusern a 2,8 EW/ 

v' Wohnung 67 EW 
gesamt 121 EW 

6. Voraussichtliche Kosten für die neu zu erschließenden Teile 

Straßenbau und Beleuchtung DM 240 000.— 
Abwasser DM 95 000.— 
Zuwasser DM 35 000.— 

gesamt DM 370 000.--



7. Beabsichtigte Maßnahmen 

Der Bebauungsplan soll Grundlage bilden für die 

Umlegung .• i ' 
Grenzregelung . 
Enteignung 
Erschließung 
Festlegung des besonderen Vorkaufsrechtes für unbebaute 

Grundstücke 

sofern diese Maßnahmen im Vollzug des Bebauungsplanes 
erforderlich sind. .. 

Wehr, den 31. Juli 1978 

DJPL-ING. H. Rl/ffER.KpnMcHl' 
.'86/ WEHR {fAlmr/jfsimi 

P lanverfasser 

(liCèi—• 
geordnetei 

Bürgermei ster 
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(BGDL. I. 3. 341) 

Landra borrii' Vvalcbh-jf 

Walds hut, dsn AhJkftÜlS 


